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Sachdarstellung/Begründung:

XVIII. Nachtragssatzung zur
Satzung über die Abfallentsorgung
in der Stadt Bergisch Gladbach

(Abfallsatzung)

I. Die Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Bergisch Gladbach
(Abfallsatzung) in der Fassung der XVII. Nachtragssatzung wird wie folgt
geändert:

Aufgrund der §§ 7 und 8 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW, S. 666), zuletzt geändert
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Juli 2025 (GV NRW S. 618), des
Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) vom 24.02.2012 (BGBl. I 2012, S. 212ff.), zuletzt
geändert durch Artikel 3 Absatz 11 des Gesetzes vom 11. März 2025 (GV. NRW. S. 288),
des § 7 Gewerbeabfallverordnung vom
18. April 2017 (BGBl. I S. 896), zuletzt geändert durch Artikel 9 Absatz 3 des Gesetzes
vom 30. September 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 233), in der aktuell geltenden Fassung, des
Elektro- und Elektronikgerätegesetzes (ElektroG) vom 20.10.2015 (BGBl. I 2015, S. 1739
ff.), zuletzt durch Artikel 9 Absatz 4 des Gesetzes vom 30. September 2025 (BGBl. 2025 I
Nr. 233) geändert, des Batterierecht-Durchführungsgesetzes vom 30. September 2025
(BGBl. 2025 I Nr. 233), das durch Artikel 2 des Gesetzes vom 30. September 2025 (BGBl.
2025 I Nr. 233) geändert worden ist, des Verpackungsgesetzes (VerpackG - Art. 1 des
Gesetzes zur Fortentwicklung der haushaltsnahen Getrennthaltung von wertstoffhaltigen
Abfällen vom 05.07.2017 – BGBl. I 2017, S. 2234 ff.), zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes
vom 25. Oktober 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 294) geändert, der §§ 5 und 9 des
Landeskreislaufwirtschaftsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (LKrWG NRW) vom
19.02.2022 (GV NRW 2022, S. 136 ff.), des § 17 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten
in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), das zuletzt
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 17. Juli 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 163) geändert worden ist,
hat der Rat der Stadt Bergisch Gladbach in seiner Sitzung am 16.12.2025 folgende
Nachtragssatzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Bergisch Gladbach beschlossen:

Artikel 1
Änderung des Grad der Fehlbefüllung

Satzung über die
Abfallentsorgung

in der Stadt Bergisch
Gladbach

(Abfallsatzung)
in der Fassung der XVII.

Nachtragssatzung
alt

Satzung über die
Abfallentsorgung

in der Stadt Bergisch
Gladbach

(Abfallsatzung)
in der Fassung der XVIII.

Nachtragssatzung
neu

Anmerkungen zu den
Änderungen

§ 6
Anschluss- und

Benutzungszwang

§ 6
Anschluss- und

Benutzungszwang



(2) Eigentümer von
Grundstücken und
Abfallerzeuger/-besitzer auf
Grundstücken, die
nicht zu Wohnzwecken,
sondern anderweitig z. B.
gewerblich/ industriell
genutzt werden, haben
gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2
KrWG gleichermaßen die
Verpflichtungen nach Abs. 1,
soweit auf diesen
Grundstücken Abfälle zur
Beseitigung im Sinne des §
3 Abs.1 Satz 2 2. Halbsatz
KrWG anfallen. Sie haben
nach § 7 Gewerbeabfall-
Verordnung für gewerbliche
Siedlungsabfälle im Sinne
des § 2 Nr. 1 GewAbfV eine
Pflicht-Restmülltonne zu
benutzen. Abfälle gelten als
angefallen, wenn erstmalig
die Begriffsmerkmale in § 3
Abs. 1 KrWG erfüllt sind.
Das sog.
Huckepackverfahren ist
unzulässig, d. h.
angefallener Restmüll darf
als gemischter
Siedlungsabfall (Abfall-
schlüssel-Nummer 20 03
01) nicht mit anderen
Abfällen, die einer anderen
Abfall-
schlüssel-Nummer der
Anlage zur
Abfallverzeichnisverordnung
zuzuordnen sind, entsorgt
werden. Im Übrigen gilt
Abfall zur Beseitigung als
angefallen, wenn konkrete
Verwertungsmaßnahmen
durch den gewerblichen
Abfallbesitzer/-erzeuger
unter Beachtung der
Vorgaben zur Trennung von
Abfällen in den §§ 3 und 4
GewAbfV nicht schlüssig
und nachvollziehbar
aufgezeigt werden können.
Dieses ist z. B. bei
benutzten
Staubsaugerbeuteln,

(2) Eigentümer von
Grundstücken und
Abfallerzeuger/-besitzer auf
Grundstücken, die
nicht zu Wohnzwecken,
sondern anderweitig z. B.
gewerblich/ industriell
genutzt werden, haben
gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2
KrWG gleichermaßen die
Verpflichtungen nach Abs. 1,
soweit auf diesen
Grundstücken Abfälle zur
Beseitigung im Sinne des §
3 Abs.1 Satz 2 2. Halbsatz
KrWG anfallen. Sie haben
nach § 7 Gewerbeabfall-
Verordnung für gewerbliche
Siedlungsabfälle im Sinne
des § 2 Nr. 1 GewAbfV eine
Pflicht-Restmülltonne zu
benutzen. Abfälle gelten als
angefallen, wenn erstmalig
die Begriffsmerkmale in § 3
Abs. 1 KrWG erfüllt sind.
Das sog.
Huckepackverfahren ist
unzulässig, d. h.
angefallener Restmüll darf
als gemischter
Siedlungsabfall (Abfall-
schlüssel-Nummer 20 03
01) nicht mit anderen
Abfällen, die einer anderen
Abfall-
schlüssel-Nummer der
Anlage zur
Abfallverzeichnisverordnung
zuzuordnen sind, entsorgt
werden. Im Übrigen gilt
Abfall zur Beseitigung als
angefallen, wenn konkrete
Verwertungsmaßnahmen
durch den gewerblichen
Abfallbesitzer/-erzeuger
unter Beachtung der
Vorgaben zur Trennung von
Abfällen in den §§ 3 und 4
GewAbfV nicht schlüssig
und nachvollziehbar
aufgezeigt werden können.
Dieses ist z. B. bei
benutzten
Staubsaugerbeuteln,



Artikel 2
Ergänzung bezüglich Meldung verlorener oder beschädigter Behälter

benutzten Papiertaschen-
bzw. Papierküchentüchern,
Küchenschwämmen,
Kehricht, benutzten
Damenbinden und
Tampons, Kehricht,
Zigarettenkippen sowie
zerbrochenem Porzellan
anzunehmen. Die Zuteilung
des Gefäßvolumens für die
Pflicht-Restmülltonne erfolgt
auf der Grundlage der
Maßgaben in § 11 Abs. 3
dieser Satzung. Darüber
hinaus besteht die
Möglichkeit der freiwilligen
Benutzung einer Biotonne,
damit die Fehlwurfquote
bezogen auf Glas und
Bioabfälle von nicht mehr
als 5 % in einem
Abfallgemisch eingehalten
werden kann, welches
gemäß den §§ 3 Abs. 2, 4
Abs. 1 GewAbfV einer
Vorbehandlungsanlage
zuzuführen ist.

benutzten Papiertaschen-
bzw. Papierküchentüchern,
Küchenschwämmen,
Kehricht, benutzten
Damenbinden und
Tampons, Kehricht,
Zigarettenkippen sowie
zerbrochenem Porzellan
anzunehmen. Die Zuteilung
des Gefäßvolumens für die
Pflicht-Restmülltonne erfolgt
auf der Grundlage der
Maßgaben in § 11 Abs. 3
dieser Satzung. Darüber
hinaus besteht die
Möglichkeit der freiwilligen
Benutzung einer Biotonne,
damit die Fehlwurfquote
bezogen auf Glas und
Bioabfälle von nicht mehr
als 1 % in einem
Abfallgemisch eingehalten
werden kann, welches
gemäß den §§ 3 Abs. 2, 4
Abs. 1 GewAbfV einer
Vorbehandlungsanlage
zuzuführen ist.

Gesetzliche Änderung zu
Fremdstoffen in Bioabfällen

§ 14
Sortierpflicht, Benutzung

der Abfallbehälter

(1) Die Abfallbehälter
werden von der Stadt
gestellt und unterhalten. Sie
bleiben ihr Eigentum. Den
Benutzern obliegt die
Reinigungspflicht zur
Vermeidung hygienischer
Missstände und
Geruchsbelästigungen,
insbesondere die
regelmäßige Reinigung der
Biotonnen.

§ 14
Sortierpflicht, Benutzung

der Abfallbehälter

(1) Die Abfallbehälter
werden von der Stadt
gestellt und unterhalten. Sie
bleiben ihr Eigentum. Den
Benutzern obliegt die
Reinigungspflicht zur
Vermeidung hygienischer
Missstände und
Geruchsbelästigungen,
insbesondere die
regelmäßige Reinigung der
Biotonnen. Ein Defekt oder
der Verlust eines
Abfallbehälters soll
umgehend nach
Feststellung dem

Im Rahmen der
Abfallsammlung (insb. an
Sammelstellen) ist für die
Besatzungen nicht
nachvollziehbar, welcher
Behälter ggf. in die



Artikel 3
Präzisierung der Anzahl beigelegter Bündel bei der Bioabfuhr

Artikel 4
§ 32

Inkrafttreten, Außerkrafttreten
Diese Nachtragssatzung tritt am 01.01.2026 in Kraft

Abfallwirtschaftsbetrieb
mitgeteilt werden.

Schüttung gefallen ist. Dies
macht das Mitwirken der
Bürgerinnen und Bürger
erforderlich.

§ 16
Durchführung der
Biomüllabfuhr /

Grünabfallsammlung

(1) Kompostierbare
organische Abfälle
(insbesondere
Küchenabfälle, Obst- und
Gemüseabfälle,
Gartenabfälle) mit
Ausnahme von biologisch
abbaubaren Werkstoffen
und
Wurzelstubben sind in die
Biotonne einzufüllen.
Dornenfreies Strauch- und
Astwerk mit weniger als 5
cm Durchmesser darf am
Grundstück der Entstehung
bis zu einer
Menge von einem Bündel
neben der Biotonne mit
kompostierbarer Kordel
verschnürt (ø max. 30 cm x
1 m) zur Abfuhr
bereitgestellt werden. Das
Bündelgewicht darf 5 kg
nicht überschreiten.

§ 16
Durchführung der
Biomüllabfuhr /

Grünabfallsammlung

(1) Kompostierbare
organische Abfälle
(insbesondere
Küchenabfälle, Obst- und
Gemüseabfälle,
Gartenabfälle) mit
Ausnahme von biologisch
abbaubaren Werkstoffen
und
Wurzelstubben sind in die
Biotonne einzufüllen.
Dornenfreies Strauch- und
Astwerk mit weniger als 5
cm Durchmesser darf am
Grundstück der Entstehung
bis zu einer
Menge von einem Bündel
pro Biotonne mit
kompostierbarer Kordel
verschnürt (ø max. 30 cm x
1 m) zur Abfuhr
bereitgestellt werden. Das
Bündel ist jeweils auf dem
Behälter zur Abholung
bereitzustellen. Das
Bündelgewicht darf 5 kg
nicht überschreiten.

Die Regelung bedarf einer
konkreteren Bestimmung,
da es in der Vergangenheit
zu Missverständnissen in
der Umsetzung kam. Die
Vorgebe zur Bereitstellung
„auf dem Behälter“ stammt
aus dem Arbeitsschutz.


